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Neue Coronabekämpfungs-Verordnung  

Beigefügt die neue Coronabekämpfungs-Verordnung und die 
Ersatzverkündung, die ab 29.03.2021 Gültigkeit hat. 

Im § 15a gibt es die Ergänzung, dass geimpftes Personal in Wohnangeboten nur 
noch einmal die Woche getestet werden muss. 


